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Was natürlich völlig legal geht, ist, dass zwischen Mieter und Vermieter Vereinbarungen
getroffen werden, dass der Mieter Arbeiten an der Immobilie vornimmt, die eigentlich der
Vermieter zu leisten hat, weil sie über Schönheitsreparaturen hinausgehen, aber irgendwie von
diesem vergütet werden. Solche Fälle kenne ich - aber da schon eine Gegenleistung seitens des
Vermieters erfolgt ist, gibt es dann auch nichts steuerlich abzusetzen.
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